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die im Himmel, auf Erden und Unter der Erde ſind, die Knie beugen
müſſen, ittern und fliehen mache.  70 Die Kirche hat wohl ami nicht einem
„Volksglauben“ Rechnung tragen wollen Uebrigens fügt der Verfaſſer ſelbſt
verbeſſernd In einer Anmerkung bei: 77 iſt klar, daß die1 nicht dem
Schall der Glocken als 0  E, ſondern nur dem Gebete eine irkung
ſchreibt, von dem ſie aber auch nicht annimmt, daß ſie Uunter allen Um
ſtänden eintreten müſſe.“

Bekanntlich wurde durch eln Edikt I

ſef II im Jahre 1784 das
Wetterläuten für die öſterreichiſche Monarchie verboten und die
Begründung gegeben, „daß die durch das Wetterläuten in Bewegung 9E.
ſetzten Metallmaſſen, anſtatt die Gewitterwolken zerſtreuen, den Blitz
vielmehr anzögen und wie zahlreiche Beiſpiele ewieſen, die Gefahr für die
Kirchtürme und für den Läutenden vergrößern.“ 243.) ſt dem Kirch
turm ein gut funktionierender Blitzableiter (und wohl noch beſſer eln
„Blitzkamm“) angebracht, ſo ſcheint dem Rezenſenten, daß das „Wetter
läuten“ ohne alle Gefahr erfolgen könne und In Rückſicht auf höhere
ti ganz löblich wäre. Die „Blitzableiter“, wie dieſelben 3 oft
angetroffen werden, bieten ihrer mangelhaften Einrichtung wegen eine viel
größere Gefahr oder bei Onſt guter Einrichtung für die weitere Umgebung
eringen oder gar elnen

Schließlich erlauben wir uns die Bemerkung beizufügen, daß bei
dem Werke ein Sachregiſter ehr vermißt wird, zuma das Inhaltsver⸗
zeichnis ehr kurz gehalten iſt

Linz⸗Freinberg. R Handmann
10) Manuale Ssacerdotum diversis SOTUIII usibus tum 1 privata

devotione tum 1 funetionibus liturgicis E Sacramentorum 0
ministratione acCommodavit —J08 e1dα J., editio ta
deceima Ura et Studio Augustini Lehmkuhl 95 Coloniae,
sumptibus Et tyPis Joannis Petri Bachemii, Pars I, As-
Cetica. PS 281 ArS II. Liturgica t pastoralis 640

Das (kannte „Manuale Sacerdotum“ zeig Um ſechzehnten Cal ſein
Erſcheinen Dadurch iſt ihm In den mehr als vierzig Jahren ſeines
Beſtehens das E  E Zeugnis ausgeſtellt. Der Herausgeber hat eS außer⸗
ordentlich verſtanden, dieſes Geleitbuch des Seelſorgers auf der Höhe
halten und für das eigene Gebetsleben des Prieſters ſowohl wie für die
mannigfaltigen Erforderniſſe der Seelenleitung wertvolle Anregung und
Unterweiſung 3u bieten

11 Compendium caeremoniarum Sacerdoti V ministris Saceris
Observandarum 11 SatC'o ministerio, auCtoOre Melch Haus-
herr Hditio quarta SeSEundum novissima decreta
emendata A. Aug Lehmk Uhl Friburgi Brisgoviae. Sump
tibus Herder, 1904 12 XIV, 179 1.60 — 1.92, geb.
n Leinw 2.20 2.76

Schon die dritte Auflage des Compendium caeremonlarum von Melchior
Hausherr wurde nach dem Tode des Verfaſſers durch Auguſt V  *  ehmkuhl
beſorgt. Da mittlerweile die Ausgabe der deereta autbhentiéea der Riten⸗
kongregation erfolgte, mußten manche ſchnitte verändert werden. Der
Herausgeber hat den ganzen ext mit den ielfach Euen Beſtimmungen
In Einklang gebracht und ſo bietet die Auflage eine eberſi über die
bei der 0 und dem en Stundengebete In Betracht kommen
den Vorſchriften. Ußerde ſind die gebräuchlichſten Nachmittagsandachten
beſchrieben.
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